
Erste Satzung 
zur Änderung der Satzung über den Ersatz der Auslagen und des Verdienstausfalls 

der Vertreter in der Gemeindevertretung, der sachkundigen Einwohner in den 
Ausschüssen der Gemeinde Falkenberg und der Mitglieder der Ortsbeiräte der 

Ortsteile Dannenberg/M, Falkenberg/M und Kruge/Gersdorf 
(1. EntschÄS) 

 
Auf Grund der §§ 5 Abs. 1, 37 Abs. 4 und 54c der Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg (Gemeindeordnung – GO) in Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 
(GVBl. I s. 154), zuletzt geändert durch Artikel 3 Nr. 3 des Gesetzes vom 20.04.2006 (GVBl. 
I S. 46, 47) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Falkenberg in ihrer Sitzung am 
25.09.2006 die nachstehende Erste Entschädigungsänderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Entschädigungssatzung 

 
Die Entschädigungssatzung der Gemeinde Falkenberg vom 02.06.2004 wird wie folgt 
geändert: 
 

1. § 8 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
Eine Reisekostenvergütung wird nur für Dienstreisen gewährt, die vom Amtsdirektor 
angeordnet oder nachträglich genehmigt wurden. 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die Erste Satzung zur Änderung der Satzung über den Ersatz der Auslagen und des 
Verdienstausfalls der Vertreter in der Gemeindevertretung, der sachkundigen Einwohner in 
den Ausschüssen der Gemeinde Falkenberg und der Mitglieder der Ortsbeiräte der Ortsteile 
Dannenberg/M, Falkenberg/M und Kruge/Gersdorf tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
Falkenberg, den 26.09.2006 
 
 
Amtsdirektor 
(Alberti) 
 
 


